
 

 

Merkblatt Unfall 

 
Sie haben einen Unfall erlitten. 
 
Selbstverständlich unterstützen wir Sie als unsere Kundin/unseren Kunden bei der 

kompletten Abwicklung des Schadenfalles. 

Wir möchten Sie bitten, die folgenden Verhaltensregeln stets zu beachten. Diese Punkte 
unterstützen eine zügige und reibungslose Schadenregulierung. Eine Nichtbeachtung kann 
den Verlust des Versicherungsschutzes nach sich ziehen. 
 

• Melden Sie einen eingetretenen Unfall unverzüglich 
• Lassen Sie sich folgende Unterlagen aushändigen: ärztlicher Bericht, 

Entlassungsbericht, Bescheinigung Krankenhausaufenthalt (mit Diagnose) 
• Auch zunächst geringfügig erscheinende Unfälle sollten gemeldet werden. 
• Sollten durch einen Unfall Dauerschäden verbleiben, ist der Anspruch auf 

Invaliditätsleistung innerhalb von 12 Monaten (bei einigen Versicherern gelten 
längere Fristen) schriftlich zu erheben. 

• Sofern der Unfall durch Dritte verursacht wurde (auch Tiere oder KFZ von Dritten), 
sollte der Unfallverursacher in jedem Fall unverzüglich seine Haftpflichtversicherung 
informieren und Sie selbst entsprechende Haftpflichtansprüche stellen. 
 

Bitte rufen Sie uns bei Fragen einfach kurz an! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr V.E.S.U.V. Partner 

 


